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RS OGH 1946/10/9 1Ob253/46
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1946

Norm

EO §7 Ba

VerbotsG §22

ZPO §562

Rechtssatz

Aus dem Exekutionstitel auf Räumung muss Gegenstand und Umfang zu erkennen sein. Die Beschlagnahme einer

Wohnung durch die Besatzungsmacht bewirkt nicht den Verlust der Mietrechte. Der nicht illegale Ehegatte muß den

Kündigungsgrund des § 22 VerbotsG gegen sich gelten lassen.

Entscheidungstexte

1 Ob 253/46

Entscheidungstext OGH 09.10.1946 1 Ob 253/46
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